
 
Kleine Anfrage 

Dr. Daniela Sommer (SPD) vom 11.12.2020 

Teilprogramm „Innovativ neu eröffnen“ 

und  

Antwort  

Ministerin für Wissenschaft und Kunst 
 
 
 
Vorbemerkung Fragestellerin: 

Das Teilprogramm „Innovativ neu eröffnen“ ist Bestandteil des am 1. Juni 2020 gestarteten Programms „Hes-
sen kulturell neu eröffnen“, das sich an alle Kultursparten richtete und für das insgesamt rund 9 Millionen € 
zur Verfügung gestellt wurden. Vorgesehen war, Anträgen aus dem ländlichen Raum ein bevorzugtes Antrags-
fenster einzuräumen, wie es in der Antwort auf Frage 1 der Kleinen Anfrage 20/2928 heißt. 
 

Vorbemerkung Ministerin für Wissenschaft und Kunst: 

Das Teilprogramm Fonds „Innovativ neu eröffnen“ (3a. Phase) richtete sich gemäß Punkt 2 der 
gültigen Richtlinie an folgende Kultureinrichtungen und Spielstätten: Kinos, Konzertsäle, Musik-
Locations, soziokulturelle Zentren, freie Bühnen, Literaturhäuser und Museen, sofern sie regel-
mäßigen Veranstaltungsbetrieb aufweisen. 

Hinsichtlich der besonderen Berücksichtigung des ländlichen Raumes wurde gemäß Richtlinie 
Punkt 5 folgendes Sonderverfahren erarbeitet und umgesetzt: 

100 von 500 Paketen waren ab Antragsbeginn bis zum 31. August 2020 Kultureinrichtungen und 
Spielstätten aus dem ländlichen Raum mit schwieriger kultureller Infrastruktur in Gemeinden un-
ter 20.000 Einwohnern vorbehalten. 
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1. Wie viele Anträge wurden für das Teilprogramm „Innovativ neu eröffnen“ in den einzelnen Kul-

tursparten in welcher Höhe gestellt, bewilligt und bis zum 11.12.2020 ausgezahlt? (Bitte getrennt 
nach Sparte und mit dem Datum der Antragsstellung angeben.) 

 

Die gewünschten Informationen können der Anlage entnommen werden. 
 
Frage 2. Wie verteilen sich die Mittel der einzelnen Sparten auf den städtischen und den ländlichen Raum? 

(Bitte insgesamt und prozentual angeben) 
 

Kultursparte/Kategorie Mittel städt. Mittel ländl. % Anteil ländl. 
Kinos 557.119,92 € 187.913,20 € 25,22 
Konzertsäle 90.000,00 € 6.309,00 € 6,55 
Musik-Locations 272.549,15 € 0,00 € 0,00 
Soziokulturelle Zentren 338.436,31 € 53.459,00 € 13,64 
Freie Bühnen 505.893,73 € 71.854,00 € 12,44 
Museen 70.906,41 € 12.330,00 € 14,81 
Gesamt 1.834.905,52 € 331.865,20 € 18,09 

Hinweis: Angaben bewilligter Mittel bis Stichtag 11.12.2020 
 
Frage 3. Auf welche Summe beliefen sich die beantragten Mittel in den einzelnen Kultursparten? 
 

Kultursparte/Kategorie Beantragte Mittel 
Kinos 962.707,30 € 
Konzertsäle 126.000,00 € 
Musik-Locations 416.049,15 € 
Soziokultur 560.004,43 € 
Freie Bühnen 681.264,05 € 
Museen 125.500,41 € 
Gesamt 2.871.525,34 € 

Hinweis: Das Antragsfenster gemäß Richtlinie reichte vom 1. Juli bis 30. September 2020. 
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Frage 4. Laut Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 20/3923 waren 34 der 62 Anträge von 
hessischen Kinobetreibenden am Stichtag 05.11.2020 noch nicht bewilligt (s. Anlage) Wann wur-
den die noch nicht bewilligten Anträge gestellt und wann werden die Mittel ausgezahlt? 

Mit Stichtag zum 04.01.2020 sind 51 von 62 Anträgen von hessischen Kinobetreibenden bewil-
ligt. Von den 11 noch nicht bewilligten Anträgen datiert die Antragstellung bei einem Antrag auf 
den 07.09., bei zwei Anträgen auf den 29.09. und in acht Fällen auf den 30.09.2020. 

Die Mittel werden ausgezahlt, sobald die vollständigen Antragsunterlagen vorliegen, eine ab-
schließende Antragsprüfung vorgenommen werden und der Antrag richtlinienkonform bewilligt 
und anschließend unmittelbar ausgezahlt werden kann. 

Frage 5. Wie beurteilt sie die teilweise erhebliche Diskrepanz zwischen kalkulierter Maßnahme und den 
beantragten bzw. bewilligten Mitteln? 

Wir verstehen die Frage so, dass sie auf Abweichungen zwischen der Gesamtkalkulation von 
Maßnahmen durch Antragsstellende und Förderhöchstsumme abstellt. 

Wir haben keinen Einfluss auf die Gesamtkalkulation der Maßnahme durch die Antragsstellenden. 
Die maximale Antrags- und Bewilligungshöhe liegt gemäß Richtlinie bei bis zu 18.000 € pro 
Kultureinrichtung/Spielstätte. Da es sich um eine Billigkeitsleistung handelt, findet das Zuwen-
dungsrecht keine Anwendung. Dadurch ist eine anteilige Förderung an der Finanzierung von 
Maßnahmen ohne Nachweis der übrigen Finanzierungsbestandteile möglich. Das ermöglicht da-
hin gehend einen geringeren Antragsaufwand für Antragsstellende und -bearbeitende.  

Frage 6. Wie wurde der Betrag von 18.000 € je Kino ermittelt? 

Der Betrag ergibt sich aus einem Gleichstellungsprinzip aller richtlinienkonformen Kulturspar-
ten/Kategorien. 

Frage 7. Welche Deckelungen gibt es in den anderen Kultursparten jeweils? 

Für alle Kultursparten/Kategorien galt eine maximale Billigkeitsleistung von bis zu 18.000 €. 

Wiesbaden, 18. Januar 2021. 
Angela Dorn 

Anlage 



 
Anlage zur Frage 1: 

Hinweis: Einige Antragssteller haben mehrere Kultursparten/Kategorien angekreuzt. In 

der Regel wurde die Hauptkategorie hinsichtlich Veranstaltungsbetrieb erfasst. 

Anlage
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